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Honorarvertrag

KREISEL e.V., vertreten durch Dr. Jochen Klein, 

vereinbart mit

Frau / Herrn
____________________________ ,
________________________
 
(Vorname)
 (Nachname)

wohnhaft in
____________________________ ,
________________________

 
(Straße, Hausnummer)
 (PLZ, Ort) 

folgenden Honorarvertrag:

§ 1

Die Honorarkraft ist ab dem ___.___.____ für den KREISEL e.V. als Lerntherapeut/in tätig im Rahmen des befristeten Projekts "Lerntherapie in Schule".

§ 2

Die Honorarkraft wird nach Absprache mit dem KREISEL e.V. bezüglich Ort und Zeit ihrer Honorartätigkeit eigenverantwortlich im Hinblick auf die Durchführung der Lerntherapie mit bekannter Zielsetzung tätig, unterliegt also insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Inhalt der Tätigkeit keinen Weisungen des Vereins. Die Absprache bezüglich Ort und Zeit der Tätigkeit sind notwendig, weil beides davon abhängt, welche Schulen mit dem Verein in dem Projekt "Lerntherapie in Schule" zusammenarbeiten.

§ 3
Um die Qualitätssicherung in der Lerntherapie zu gewährleisten, verpflichtet sich die Honorarkraft zur Teilnahme an regelmäßigen Supervisionen im KREISEL e.V.

§ 4
​

Das Honorar beträgt 40,- € je Lerntherapiestunde. Insgesamt stehen im Rahmen dieses Projektes maximal 4.000,- Euro für Honorarleistungen zur Verfügung. Die Lerntherapeutin verpflichtet sich, diesen Rahmen nicht zu überschreiten.

Dem KREISEL e.V. ist monatlich zum 15. des Folgemonats eine unterschriebene Abrechnung vorzulegen. Aus dieser haben der Name, die Anschrift, die Bankverbindung der Honorarkraft, der Einsatzort (Schule), die Einsatzzeit, die Anzahl der Stunden, die Namen bzw. Kürzel der betreuten Kinder sowie die Gesamtsumme hervorzugehen. Das Honorar ist zum Ende des Kalendermonats der Rechnungslegung fällig.

§ 5

Für die Versteuerung und die Abgaben der Sozialversicherung der freiberuflichen Tätigkeit hat die Honorarkraft selbst Sorge zu tragen. Sie verpflichtet sich, sich auf eigene Kosten angemessen zu versichern.

§ 6

Ist die Honorarkraft vorübergehend an der Ausübung der Tätigkeit verhindert (z. B. durch Krankheit oder Urlaub), so unterrichtet sie darüber unverzüglich den KREISEL e.V., Honorarforderungen können in dieser Zeit nicht anfallen.

§ 7

Der Honorarvertrag bleibt im gegenseitigen Einvernehmen bis zum Ende des Projektzeitraums bestehen, solange er von keiner Seite gekündigt wird. Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen zum Monatsende.

§ 8

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform, mündliche Nebenabsprachen sind nichtig.

Hamburg, den    ____________________

_________________________________


Honorarkraft


für den KREISEL e.V.

__________________________________

Dr. Jochen Klein
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